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895. Bundesgesetz: Antimißbrauchsgesetz
(NR: GP XIX IA 437/A AB 382 S. 57 BR: 5109 AB 5118 S. 606.)

895. Bundesgesetz, mit dem das Ausländerbeschäftigungsgesetz, das Allgemeine Sozial-
versicherungsgesetz und das Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz geändert wird

(Antimißbrauchsgesetz)
Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I
Änderung des Ausländerbeschäftigungsgesetzes

Das Ausländerbeschäftigungsgesetz (AuslBG), BGBl. Nr. 218/1975, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl. Nr. 257/1995, wird wie folgt geändert:

l § l Abs. 2 lit. e lautet:
„e) Ausländer hinsichtlich ihrer Tätigkeiten als Besatzungsmitglieder von See- und Binnenschiffen,

es sei denn, sie üben eine Tätigkeit bei einem Unternehmen mit Sitz im Bundesgebiet aus;"
1a. § l Abs. 2 lit. f entfällt.
2. Im § l Abs. 2 lit. l wird der Strichpunkt durch einen Beistrich ersetzt und folgender Halbsatz

angefügt:
„sofern sie über eine Aufenthaltsbewilligung nach dem Aufenthaltsgesetz, BGBl. Nr. 466/1992, in der
Fassung BGBl. Nr 351/1995, verfügen;"

3. § 2 Abs. 2 lit. c lautet:
,,c) in einem Ausbildungsverhältnis, einschließlich der Tätigkeiten nach § 3 Abs. 5,"
3a. Im § 3 Abs. l und 2 wird jeweils das Wort „erteilt" durch die Wortfolge „oder Entsendebewilli-

gung erteilt oder eine Anzeigebestätigung ausgestellt" ersetzt.
3b. § 3 Abs. 5 lautet:
„(5) Ausländer, die
a) ausschließlich zum Zwecke der Erweiterung und Anwendung von Kenntnissen zum Erwerb von

Fertigkeiten für die Praxis ohne Arbeitspflicht und ohne Entgeltanspruch (Volontäre) oder
b) als Ferialpraktikanten

bis drei Monate beschäftigt werden, bedürfen keiner Beschäftigungsbewilligung. Verrichten Ausländer
Hilfsarbeiten, einfache angelernte Tätigkeiten oder Arbeiten auf Baustellen, liegt kein Volontariat im
Sinne dieses Bundesgesetzes vor. Als Ferialpraktikum im Sinne dieses Bundesgesetzes gilt nur eine Tä-
tigkeit, welche Schülern eines geregelten Lehr- oder Studienganges an einer inländischen Bildungsein-
richtung mit Öffentlichkeitsrecht zwingend vorgeschrieben ist und während der Ferien ausgeübt wird. Die
Beschäftigung eines ausländischen Volontärs oder Ferialpraktikanten ist vom Inhaber des Betriebs, in
dem der/die Ausländer/in beschäftigt wird, spätestens zwei Wochen vor Beginn der zuständigen regiona-
len Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice und der Arbeitsinspektion anzuzeigen. Die zuständige regio-
nale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice hat binnen zweier Wochen eine Anzeigebestätigung auszu-
stellen. Nach Ablauf dieser Frist darf die Beschäftigung aber auch vor Ausstellung der Anzeigebestäti-
gung aufgenommen werden.

3c. § 3 Abs. 6 lautet:
„(6) Die Beschäftigungsbewilligung, die Entsendebewilligung oder die Anzeigebestätigung ist vom

Arbeitgeber im Betrieb, eine Ausfertigung der Beschäftigungsbewilligung, der Entsendebewilligung oder
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der Anzeigebestätigung, der Arbeitserlaubnis oder des Befreiungsscheins vom Ausländer an der jeweili-
gen Arbeitsstelle zur Einsichtnahme bereitzuhalten."

4. § 3 wird folgender Abs. 8 angefügt:
„(8) Ausländischen Familienangehörigen eines österreichischen Staatsbürgers im Sinne des § l

Abs. 2 lit. l ist vor der erstmaligen Aufnahme einer Beschäftigung von der regionalen Geschäftsstelle des
Arbeitsmarktservice, in deren Sprengel sich ihr Hauptwohnsitz befindet, eine Bestätigung auszustellen,
daß die Voraussetzungen des § l Abs. 2 lit. l vorliegen."

4a. Dem § 9 wird folgender Abs. 5 angefügt:
„(5) Die Absätze l bis 4 gelten für den Widerruf der Entsendebewilligung (§ 18) sinngemäß."
4b, § 13b Abs. 2 lautet:
„(2) Die sich aus der Festsetzung von Höchstzahlen gemäß den §§ 12a, 13 und 13a ergebenden Be-

schränkungen sind bei der Erteilung von Beschäftigungsbewilligungen für ausländische Künstler (§ 4a),
bei der Erteilung von Entsendebewilligungen (§ 18) und bei der Ausstellung von Anzeigebestätigungen
(§ 3 Abs. 5) nicht anzuwenden."

4c. § 14a Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:
„Der örtliche Geltungsbereich der Arbeitserlaubnis erfaßt bei wechselnden Beschäftigungsorten bei ei-
nem Arbeitgeber alle betroffenen Bundesländer."

4d. § 14a Abs. 3 zweiter Satz lautet:
„Der örtliche Geltungsbereich kann bei saisonal bedingten unterschiedlichen Beschäftigungsorten auf den
Bereich mehrerer Bundesländer ausgedehnt werden."

4e. Die Überschrift des § 18 lautet:

„Voraussetzungen für die Beschäftigung; Entsendebewilligung"
4f. § 18 Abs. 1 lautet:
„(1) Ausländer, die von einem ausländischen Arbeitgeber ohne einen im Bundesgebiet vorhandenen

Betriebssitz im Inland beschäftigt werden, bedürfen, soweit im folgenden nicht anderes bestimmt ist, einer
Beschäftigungsbewilligung. Dauern diese Arbeiten nicht länger als sechs Monate, bedürfen Ausländer
einer Entsendebewilligung, welche längstens für die Dauer von vier Monaten erteilt werden darf."

4g. § 18 Abs. 3 lautet:
„(3) Die Entsendebewilligung gilt nicht als Beschäftigungsbewilligung im Sinne des § l Abs. 3 Z 3

des Aufenthaltsgesetzes."
4h. § 18 Abs. 4 lautet:
„(4) Dauert die im Abs. l genannte Beschäftigung länger als vier Monate, so ist eine Beschäfti-

gungsbewilligung erforderlich. Der Antrag auf Erteilung der Beschäftigungsbewilligung ist jedenfalls
noch vor Ablauf des vierten Monates nach Aufnahme der Arbeitsleistung vom Inhaber des Betriebes, in
dem der Ausländer beschäftigt wird, bei der zuständigen regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktser-
vice einzubringen."

4L In § 18 Abs. 5, 6 und 7 wird jeweils der Ausdruck „Beschäftigungsbewilligung" durch den Aus-
druck „Entsendebewilligung" ersetzt.

4j. § 18 Abs. 8 lautet:
„(8) Bei Erteilung einer Entsendebewilligung oder einer Beschäftigungsbewilligung für einen be-

triebsentsandten Ausländer kann für den Fall, daß es sich um Arbeitsleistungen handelt, die von Inländern
nicht erbracht werden können, von der Prüfung, ob die Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes die
Beschäftigung zuläßt, abgesehen werden."

4k. § 18 Abs. 11 bis 14 entfällt.
4L Im § 19 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 5 erster Satz, im § 20 Abs. 1 sowie im § 25 wird jeweils nach dem

Wort „Beschäftigungsbewilligung" die Wortfolge „oder Entsendebewilligung" eingefügt.
4m. Dem § 20 Abs. 6 wird folgender Satz angefügt:

„Gleiches gilt für die Anzeigebestätigung nach § 3 Abs. 5 und für die Entsendebewilligung nach § 18."
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4n. § 27 Abs. 2 lautet:
„(2) Die regionalen Geschäftsstellen und die Landesgeschäftsstellen des Arbeitsmarktservice und die

Arbeitsinspektorate haben die zuständigen Behörden zu verständigen, wenn sie im Rahmen ihrer Tätig-
keit zu dem begründeteten Verdacht gelangen, daß bei der Beschäftigung von Ausländern eine Übertre-
tung sozialversicherungsrechtlicher, finanzrechtlicher oder gewerberechtlicher Vorschriften vorliegt."

4o. Dem § 27 wird folgender Abs. 5 angefügt:
„(5) Gelangt eine Behörde oder öffentlich-rechtliche Körperschaft im Rahmen ihrer Tätigkeit zu dem

begründeten Verdacht, daß eine Übertretung nach diesem Bundesgesetz vorliegt, so ist sie verpflichtet,
die zuständigen Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice oder das zuständige Arbeitsinspektorat zu ver-
ständigen."

4p. Nach § 27 wird folgender § 27a samt Überschrift eingefügt:
„Datenübermittlung

§ 27a. (l) Die Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice sind verpflichtet, der Arbeitsinspektion alle
zur Wahrnehmung der in den §§ 26, 27 und 28a AuslBG übertragenen Aufgaben notwendigen persönli-
chen, auf das Arbeits- und Beschäftigungsverhältnis bezogenen Daten von ausländischen Arbeitnehmern
und deren Arbeitgebern automationsunterstützt in einer für die Arbeitsinspektion technisch geeigneten
Form kostenlos zu übermitteln.

(2) Die Übermittlung von Daten durch die Arbeitsinspektorate an die Geschäftsstellen des Arbeits-
marktservice zur Wahrnehmung der diesen in diesem Bundesgesetz übertragenen Aufgaben ist zulässig."

4q. § 28 Abs. l Z1 lit. a lautet:
,,a). entgegen dem § 3 einen Ausländer beschäftigt, für den weder eine Beschäftigungsbewilligung

(§ 4) erteilt noch eine Anzeigebestätigung (§ 3 Abs. 5) oder eine Arbeitserlaubnis (§ 14a) oder
ein Befreiungsschein (§ 15) ausgestellt wurde, oder"

4r Im § 28 Abs. 1 Z l lit. b wird der Klammerausdruck durch die Wortfolge „oder Entsendebewilli-
gung" ersetzt.

4s. Im letzten Halbsatz des § 28 Abs. l ZI wird die Zahl „5 000" durch „10 000", die Zahl „10 000"
durch „20 000" und die Zahl „20 000" durch „40 000" ersetzt.

4t. § 28 Abs. l Z 2 lit. a und b lauten:
,,a) entgegen dem § 3 Abs. 3 und 4 einen Ausländer beschäftigt, ohne die Beschäftigung der zustän-

digen regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice anzuzeigen,
b) entgegen dem § 18 Abs. 5 und 6 die Arbeitsleistungen eines Ausländers in Anspruch nimmt,

ohne die Beschäftigung der zuständigen regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice
rechtzeitig anzuzeigen,"

4u. § 28 Abs. l Z 2 lit. d und f wird der Ausdruck „den Arbeitsinspektoraten, den regionalen Ge-
schäftsstellen und den Landesgeschäftsstellen des Arbeitsmarktservice sowie den Trägern der Kranken-
versicherung" durch den Ausdruck „den im § 26 Abs. l genannten Behörden und Rechtsträgern" ersetzt.

4v. Im § 28 Abs. l Z 2 letzter Halbsatz wird die Wortfolge „mit Geldstrafe von 2 000 S bis
30 000 S;" durch die Wortfolge „mit Geldstrafe von 2 000 S bis 30 000 S, im Fall der lit. c bis f von
30 000 S bis 50 000 S;" ersetzt.

5. Dem § 28 werden folgende Abs. 5, 6 und 7 angefügt:
„(5) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat bei Übertretungen nach Abs. l Z l die unberechtigte Be-

schäftigung eines Ausländers zu schlechteren Lohn- und Arbeitsbedingungen als sie die jeweils anzu-
wendenden Normen der kollektiven Rechtsgestaltung vorsehen, bei der Strafbemessung als besonders
erschwerend zu berücksichtigen.

(6) Gemäß Abs. l Z l ist neben dem Beschäftiger auch sein Auftraggeber (Generalunternehmer) zu
bestrafen, sofern der Auftrag im Rahmen der Tätigkeit des Auftraggebers als Unternehmer erfolgt.

(7) Wird ein Ausländer in Betriebsräumen, an Arbeitsplätzen oder auf auswärtigen Arbeitsstellen ei-
nes Unternehmens angetroffen, die im allgemeinen Betriebsfremden nicht zugänglich sind, ist das Vorlie-
gen einer nach diesem Bundesgesetz unberechtigten Beschäftigung von der Bezirksverwaltungsbehörde
ohne weiteres anzunehmen, wenn der Beschäftiger nicht glaubhaft macht, daß eine unberechtigte Be-
schäftigung nicht vorliegt."
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5a. § 28a samt Überschrift lautet:

„Beteiligung am Verwaltungsstrafverfahren und Bestellung von verantwortlichen Beauftragten

§ 28a. (1) Das Arbeitsinspektorat hat in Verwaltungsstrafverfahren nach § 28 Abs. l Z l, nach § 28
Abs. l Z 2 lit. c bis f dann, wenn die Übertretung die Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen
dieses Bundesgesetzes durch das Arbeitsinspektorat betrifft, Parteistellung und ist berechtigt, Berufung
gegen Bescheide sowie Einspruch gegen Strafverfügungen zu erheben.

(2) Stellt das Arbeitsinspektorat eine Übertretung fest, die nach
l § 28 Abs. l Z l,
2. § 28 Abs. l Z 2 lit. c bis f

zu bestrafen ist, hat das Arbeitsinspektorat Strafanzeige an die zuständige Verwaltungsstrafbehörde zu
erstatten, im Fall der Z 2 nur dann, wenn die Übertretung die Überwachung der Einhaltung der Bestim-
mungen dieses Bundesgesetzes durch das Arbeitsinspektorat betrifft. Mit der Anzeige ist ein bestimmtes
Strafausmaß zu beantragen.

(3) Die Bestellung von verantwortlichen Beauftragten gemäß § 9 Abs. 2 und 3 des Verwaltungs-
strafgesetzes 1991 - VStG, BGBl. Nr 52, in der jeweils geltenden Fassung, für die Einhaltung dieses
Bundesgesetzes wird erst rechtswirksam, nachdem beim zuständigen Arbeitsinspektorat eine schriftliche
Mitteilung über die Bestellung samt einem Nachweis der Zustimmung des Bestellten eingelangt ist. Dies
gilt nicht für die Bestellung von verantwortlichen Beauftragten auf Verlangen der Behörde gemäß § 9
Abs. 2 VStG.

(4) Der Arbeitgeber hat den Widerruf der Bestellung und das Ausscheiden von verantwortlichen Be-
auftragten nach Abs. 3 dem zuständigen Arbeitsinspektorat unverzüglich schriftlich mitzuteilen."

6. § 28b lautet:

„§ 28b. (1) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales hat Unternehmern als Bietern, Bewerbern
oder Subunternehmern bei der Vergabe öffentlicher Aufträge auf deren Antrag eine Bescheinigung dar-
über auszustellen, daß sie nicht wegen einer wesentlichen Verletzung dieses Bundesgesetzes bestraft
wurden.

(2) Eine wesentliche Verletzung dieses Bundesgesetzes liegt vor, wenn in einer Betriebsstätte oder
auf einer auswärtigen Arbeitsstelle eines Unternehmens des Antragstellers Ausländer entgegen den Be-
stimmungen dieses Bundesgesetzes beschäftigt wurden und entweder der Antragsteller in seiner Eigen-
schaft als Inhaber des Unternehmens, im Fall des § 9 Abs. l VStG ein zur Vertretung eines Unternehmens
des Antragstellers nach außen berufenes Organ oder ein gemäß § 28a Abs. 3 für ein Unternehmen des
Antragstellers von diesem bestellter verantwortlicher Beauftragter nach dem 31. Oktober 1993 gemäß
§ 28 Abs. l Z l rechtskräftig bestraft wurde.

(3) Für Zwecke der Ausstellung von Bescheinigungen nach Abs. l hat der Bundesminister für Arbeit
und Soziales eine zentrale Evidenz der wegen wesentlicher Verletzungen dieses Bundesgesetzes (Abs. 2)
rechtskräftig verhängten Verwaltungsstrafen zu führen.

(4) Die Ausstellung einer Bescheinigung nach Abs. l darf wegen der ersten nach dem 31 Oktober
1993 erfolgten rechtskräftigen Bestrafung nicht verweigert werden. Im Fall der zweiten rechtskräftigen
Bestrafung sind Strafbescheide nach Ablauf eines Jahres, im Fall jeder weiteren Bestrafung nach Ablauf
von zwei Jahren nach Eintritt der Rechtskraft nicht mehr zu berücksichtigen.

(5) Die Verwaltungsstrafbehörden und die unabhängigen Verwaltungssenate sind verpflichtet, nach
Eintritt der Rechtskraft dem Bundesminister für Arbeit und Soziales unverzüglich eine Ablichtung von
Strafbescheiden, die sich auf illegale Ausländerbeschäftigung in Unternehmen (Abs. 2) beziehen, zu
übermitteln."

7 § 30a lautet:

„§ 30a. Das Arbeitsinspektorat kann die Entziehung der Gewerbeberechtigung wegen wiederholter
unerlaubter Beschäftigung von Ausländern beantragen. Das Arbeitsinspektorat hat im Verfahren Partei-
stellung und ist berechtigt, Berufung gegen Bescheide zu erheben. Der Bundesminister für Arbeit und
Soziales ist berechtigt, gegen Bescheide, die in letzter Instanz ergangen sind, Beschwerde an den Verwal-
tungsgerichtshof zu erheben."



9477299 Stück - Ausgegeben am 29. Dezember 1995 - Nr 895

8. Dem § 34 werden folgende Abs. 15 und 16 angefügt:
„(15) § l Abs. 2 lit. e und l, § 14a Abs. 2 und 3, § 27 Abs. 2 und 5, § 27a, § 28 Abs. l Z l letzter

Halbsatz, § 28 Abs. l Z 2 lit. d und f, § 28 Abs. l Z 2 letzter Halbsatz, § 28 Abs. 5 bis 7, § 28a und § 28b
sowie § 30a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr 895/1995 treten mit l Jänner 1996 in Kraft.

(16) § l Abs. 2 lit. f, § 2 Abs. 2 lit. c, § 3 Abs. l, 2, 5, 6 und 8, § 9 Abs. 5, § 13b Abs. 2, § 18 Abs. l
und Abs. 3 bis 8 sowie 11 bis 14, § 19 Abs. l, 2 und 5, § 20 Abs. l und 6, § 25, § 28 Abs. l Z l lit. a und
b sowie § 28 Abs. l Z 2 lit. a und b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr 895/1995 treten mit
l Juni 1996 in Kraft."

Artikel II
Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz - ASVG, BGBl. Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch
das Bundesgesetz BGBl. Nr 475/1995, wird wie folgt geändert:

7 Im § 111 wird der Ausdruck „mit Geld bis 6 000 S" durch den Ausdruck „mit Geldstrafe von
10 000 S bis 30 000 S, im Wiederholungsfall mit Geldstrafe von 30 000 S bis 50 000 S" ersetzt.

2. Nach § 559 wird folgender § 560 angefügt:
„§ 560. § 111 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 895/1995 tritt mit l Jänner 1996 in

Kraft."

Artikel III
Änderung des Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetzes

Das Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (AVRAG), BGBl. Nr 459/1993, zuletzt geändert
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr 450/1994, wird wie folgt geändert:

7 § 7 Abs. 2 lautet:
„(2) Abs. l gilt, unbeschadet des auf das Arbeitsverhältnis anzuwendenden Rechts, zwingend auch

für einen Arbeitnehmer, der von einem Arbeitgeber ohne Sitz in Österreich für Arbeiten im Rahmen einer
Arbeitskräfteüberlassung oder zur Erbringung einer fortgesetzten Arbeitsleistung nach Österreich ent-
sandt wird."

2. Dem § 7 Abs. 2 wird folgender zweiter Satz angefügt:
„Der Arbeitgeber und dessen Auftraggeber als Unternehmer haften als Gesamtschuldner für die Ansprü-
che des Arbeitnehmers gemäß der vorstehenden Bestimmung in Verbindung mit Abs. l "

3. Dem § 7 werden folgende Abs. 4 und 5 angefügt:
„(4) Arbeitgeber ohne Sitz in Österreich, die Arbeitnehmer in den in Abs. 2 angeführten Fällen nach

Österreich entsenden, und deren inländische Auftraggeber haben die für die Entgeltermittlung (Abs. I)
notwendigen Unterlagen (zB Aufzeichnung im Sinne der Richtlinie des Rates über die Pflicht des Arbeit-
gebers zur Unterrichtung des Arbeitnehmers über die für seinen Arbeitsvertrag oder sein Arbeitsverhält-
nis geltenden Bedingungen - 91/533/EWG sowie Unterlagen über die Anmeldung des Arbeitnehmers zur
Sozialversicherung im Entsendestaat) am Arbeits(Einsatz)ort im Inland bereitzuhalten, sofern für den
entsandten Arbeitnehmer in Österreich keine Sozialversicherungspflicht besteht.

(5) Das Arbeitsinspektorat ist berechtigt, die Arbeitsstelle zu betreten, das Bereithalten der Unterla-
gen nach Abs. 4 und die Einhaltung der Bestimmungen des Abs. 2 zu überwachen sowie Abschriften von
den Unterlagen nach Abs. 4 anzufertigen. Bei innerhalb eines Arbeitstages wechselnden Ar-
beits(Einsatz)orten sind die erforderlichen Unterlagen am ersten Arbeits(Einsatz)ort bereitzuhalten. Er-
folgt eine Kontrolle an einem der anderen Arbeits(Einsatz)orte, sind die Unterlagen binnen 24 Stunden
dem Kontrollorgan nachweislich zu übermitteln. Wird ein Verstoß gegen diese Vorschriften festgestellt,
kann das Arbeitsinspektorat eine Anzeige an die Bezirksverwaltungsbehörde erstatten. Im übrigen haben
die Träger der Sozialversicherung die Einhaltung der sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen und
die Bundesämter für Soziales und Behindertenwesen die Einhaltung der Bestimmungen des Arbeitskräf-
teüberlassungsgesetzes, BGBl. Nr. 196/1988, in der geltenden Fassung hinsichtlich der nach Österreich
entsandten Arbeitnehmer zu überwachen."

4. Nach § 7 wird folgender § 7a eingefügt:
„§ 7a. Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafba-

ren Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde im
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Falle der Z I mit einer Geldstrafe von 5 000 S bis 20 000 S, im Wiederholungsfall von 10 000 S bis
40 000 S und in den Fällen der Z 2 mit einer Geldstrafe von 30 000 S bis 120 000 S, im Wiederholungs-
fall von 60 000 S bis 240 000 S zu bestrafen,

l wer als Arbeitgeber ohne Sitz in Österreich oder als inländischer Auftraggeber (als Unternehmer)
entgegen § 7 Abs. 4 die erforderlichen Unterlagen nicht bereithält oder übermittelt;

2. wer als Unternehmer die Arbeitsleistung eines Arbeitnehmers in Anspruch nimmt, dem das ge-
mäß § 7 gebührende Entgelt vorenthalten wird."

5. § 14 Abs. l Z l wird folgende Z 2 angefügt:
„2. § 7 Abs. 2, 4 und 5 und § 7a dieses Bundesgesetzes, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.

Nr 895/1995, treten mit l Jänner 1996 in Kraft.

Klestil
Vranitzky

Druck der Österreichischen Staatsdruckerei


